
 

B e s c h l u s s 

Beilage 
zur Einladung für die 24. 
Sitzung des Stadtplanungs-
ausschusses vom 17.06.2004 

 
 

Billigung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4432 im Teilgebiet 

zwischen der Erlanger und der Stralsunder Straße 
 

Anmeldung 
 

zur Tagesordnung für die Sitzung des 
Stadtplanungsausschusses 

vom 17.06.2004 
 

öffentlicher Teil 
 
 

 

I. Sachverhalt 
 

Mit Beschluss vom 31.01.2002 hat der Stadtplanungsausschuss das Verfahren zur 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4432 eingeleitet und die frühzeitige Bürgerbeteili-
gung beschlossen.  
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde vom 11.03.2002 - 11.04.2002 durchgeführt. Es 
wurden Äußerungen vorgebracht, die zu einer Erweiterung des Geltungsbereichs im 
Nordwesten des Gebiets (Stettiner /Ecke Stralsunder Straße ) geführt haben.  
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand vom 11.03. – 16.04. 2004 statt. 
Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens kann der Entwurf zur Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 4432 nunmehr gebilligt und öffentlich ausgelegt werden.  

 
 

II. Beilagen 
Übersichtsplan 
Sachverhaltsdarstellung 
Entwurf der Satzung und der Begründung  

 
 

III. Beschlussvorschlag 
siehe Anlage 

 
 

IV. Herrn OBM  z. g. K. 
 
 

V. Referat VI 
 
 
 
Nürnberg, 
Referat VI 



 

Beilage 
 
 

Billigung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4432 im Teilgebiet 

zwischen der Erlanger und der Stralsunder Straße 

 
 
 

Beschluss 
 

des Stadtplanungsausschusses 
vom 17.06.2004 

 
öffentlicher Teil 

 
 
 

I. 1. Der Stadtplanungsausschuss beschließt den Geltungsbereich der Satzung zur 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 4432 im Bereich Stettiner/Ecke Stralsunder Straße 
zu erweitern, wie es sich aus dem beiliegenden Übersichtsplan ergibt. 

  Dies ist ortsüblich bekannt zu machen.  
 
 

2. Der Stadtplanungsausschuss billigt die Satzung zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 
4432 vom 18.05. 2004 unter Hinweis auf die Begründung vom 18.05.2004. 

 Der Entwurf ist gemäß §3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. 
 
 
 
 
 

II. Referat VI/Stpl 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Referent:        Die Schriftführerin: 
 


